
399 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

14. 5. 1971 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER­
REICH UND DER VOLKSREPUBLIK 
BULGARIEN ÜBER DIE WISSEN­
SCHAFTLICHE UND TECHNISCHE 

ZUSAMMENARBEIT 

Die Republik Österreich und die V olks­
republik Bulgarien, 

von dem Wunsch geleitet, die Beziehungen 
zwischen den beiden Staaten auf wissenschaft­
lichem und technischem Gebiet zu entwickeln, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

cnOrO){SA 
Mem)l;Y Penyomma ABCTPUH U Hapo)l;na penyoJIJlKa 
:G'LlII'apß.lI aa HaY'lHo u. TeXHlJlleCKO C'LTPY)l;Hß­

lJeCTBO 

PerrYOJllllta ABCTPUH U Hapop;Ha perryoJIlIRa 

B'LJII'apUH, 

P'LKOBOp;eHlI OT meJIaHHeTO p;a pasBHBaT 

OTHOilleHlIHTa Memp;y, p;BeTe cTpaHlI B OOJIaCTTa 

Ha HaJKaTa H TeXHlIKaTa, 

ce crropaSYMHXa sa CJIep;HOTO: 

lheu 1 
Die Vertrag schließenden Parteien erklären,· ,u;orOBapHmnTe cTpaHH SaHBHBaT, 'Ie meJIaHT 

die wissenschaftliche und technische Zusammen- p;a rroo~pHBaT H YKperrBaT HaY'IHOTO H TeXHlI­

arbeit zwischen ihren Staaten fördern und festigen lJeCI<OTO C'I>TPyp;HlI1JeCTBO Memp;y CBOHTe cTpaHH. 

zu wollen. Sie werden im Einverständnis die TIpes C'I>rJIaCYBaHe Te ~e orrpep;eJIHT Crren;HaJIHHTe 

Fachgebiete dieser Zusammenarbeit festlegen, OOJIaCTH Ha TOBa C'I>Tpyp;HH'IeCTBO, KaTO rrpH 

wobei die Erfahrungen der Wissenschafter :TOBa ce BseMaT rrop; BHHMaHHe orrHTa Ha Y1JeHHTe 

und sonstigen Fachleute, sowie die auf den ein- 'H APyrH Crren;naJIIICTH, KaKTO H C'I>~ecTBYBa~HTe 
zelnen Gebieten bestehenden Möglichkeiten be- B'LSMOmHOCTH BOTAeJIHHTC OOJIaCTH. 

rücksichtigt werden. 

Artikel 2 

Jede Vertragschließende Partei wird die För­
derung und Erweiterung der in Artikel 1 ange­
führten wissenschaftlichen und technischen Zu­
sammenarbeit unterstützen, und zwar insbe­
sondere: 

a) den Austausch von wissenschaftlichem und 
technischem Dokumentationsmaterial ; 

b) Besuche, Studienreisen und Konsultationen 
von Wissenschaftern und sonstigen Fach­
leuten zum Zwecke des Erfahrungsaustau­
sches; 

c) die Veranstaltung von wissenschaftlichen 
und technischen Lehrkursen, Konferenzen 
und Kolloquien sowie· die Beteiligung von 
Wissenschaftern und sonstigen Fachleuten 
an diesen; 

'beH 2 
BCHKa p;orOBapH~a cTpaHa ~e rrop;KperrH 

rrOO~HBaHeTO- H paSillI1pHBaHeTO Ha rrOC01JeHOTO 

B 'IJIeH 1 HaY1JHO H TeXHH'IeCKO C'I>Tpyp;HlI1JeCTBO, 

a HMeHHO: 

a) PaSMHHa Ha HaY1JHlI H TeXHH1JeCKH ;n;OKY­

MeHTan;nH; 

0) IIoce~eHHH, rr'I>TYBaHHH C HaY1JHa n;eJI 

H KOHcYJITan;HH Memp;y Y1JeHH H BCHKaKBH 

Crren;naJIHCrn, c. n;eJI OOMHHa Ha OITHT; 

B) OpraHHSHpaHe Ha HaY'IHH H TeXHH1JeCKH 

yqeoHlI KypCOBe, KOHtPepeHn;nn H KOJIOK­

BHJMH, KaKTO H yqacrneTo B THX Ha yqeHlI 

H BCHKaKBH Crren;HaJIHCTH; 
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d) die gemeinsame Herstellung und den Aus­
tausch von wissenschaftlichen und techni­
schen Filmen auf nichtkommerzieller Grund­
lage; 

e) die Veranstaltung von wissenschaftlichen 
und technischen Ausstellungen bZw'. Vo'r­
führungen auf nichtkommerzieller Grund­
lage; 

f) die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der 
wissenschaftlich-technischen Grundlagen­
forschung zum Zweck einer industriellen 
Kooperation. 

Artikel 3 

Die Vertragschließenden Parteien werden Stu­
dienstipendien an Universitäten und sonstigen 
Hochschulen sowie Praktikantenstipendien an 
Forschungsinstituten gewähren. 

Artikel 4 

(1) Die Vertragschließenden Parteien werden 
die bei der Durchführung dieses Abkommens 
entstehenden unmittelbaren Kontakte und die 
Zusammenarbeit' sowie den Abschluß von Son­
dervereinbarungen zwischen den wissenschaft­
lichen und technischen Organen und den Fach­
institutionen beider Staaten unterstützen. 

r) C'bBMeCTHO c'b3AaBaHe II pa3MHHa Ha HaY'lHH 

HTeXHHlJ:eCKH If!HJIMH Ha HeT'bprOBCKa 

OCHOBa; 

A) OpraHH3HpaHe Ha HaY'lHH H TeXHH'leCKH 

1I3JIOmOH, peCUeKTHBHO UOKa,3HH Ae~QH­
C1'paU;HH Ha HeT'bprOBCKa OCHOBa; 

e) C'b1'pYAHH'leCTBO B OOJIaCTTa Ha HaY'lHO­

TeXHM'leCKMTe .pYHAaMeHTaJIHH M3CJI('ABaHMH 

C u;eJI UOCTHraHe Ha rrpOMMmJIeHO Kooue­

pHpaHe. 

qJIeB 3 

,IJ;oroBapHIu;HTe cTpanH m;e oTnycKaT cTYAeHTcKH 

CTHueHAHU B YHHBepCHTeTII H BCHKaKBH BHcmH 

Y'leOHlI 3aBe)J;eHHH, a C'bm;O TaKa H CTHlIeH)J;HH 

3a rrpaKTHKaHTH B H3CJIe)J;OBaTeJICI~H HHCTHTYTH. 

qJIeH 4 
(1) ,IJ;oroBapHIU;HTe cTpaHH m;e uOAKpeU.HT 

B'b3HHKBam;HTe UpH H3U'bJIHeHHeTO Ha Ta3H 

cuoroAoa HeuocpeAcTBeHH KOHTaKTH H C'bTpYA­

HH'leCTBO, KaKTO H CKJIIOlJ:BaHeTO Ha OT)J;eJIHH 

cnopa3YMeHHH Mem)J;Y HaY'lHHTeH TeXHH'leCKII 

opraHH H CneU;HaJIHSHpaHH HHCTHryD;HH B )J;BeTe 

c1'paHH. 

(2) Die Vertragschließenden Parteien 
einander über den Abschluß derartiger 
vereinbarungen jeweils informieren. 

werden (2) .D:oroBapHIlVITe cTpaHH m;c ce HH.popMHpaT 

Sonder- BsanMHO 3a CKJIIO'lBaHeTO Ha TaKHBaOT)J;eJIHn 

; cuopa3YMeHHH • 

Artikel 5 (beH 5 
Die Vertragschließenden Parteien werden die' ,IJ;oroBapHIIVITe CTpaHH m;e noom;pHBaT 

Verbreitung von Büchern und anderen Publi- pasnpOCTpaHeHHeTO Ha KHHrH H APyrH nyOJIH­

kationen wissenschaftlichen und technischen In- Kau;nn Ha APyraTa C1'paHa C HaY'lHO H TeXHH-

halts der anderen Partei fördern. 'leCKO c'bA'bpmaHHe. 

Artikel 6 
J ede Vertragschließende Partei gewährleistet 

den Delegierten der anderen Partei, die auf Grund 
der Bestimmungen dieses Abkommens entsandt 
werden, auf dem Gebiete ihres eigenen Staates 
ungestörte Tätigkeit im Rahmen der bestehenden 
Vorschriften. 

Artikel 7 

(1) Um geeignete Maßnahmen einschließlich 
der Ausarbeitung von Arbeitsprogrammen zur 
Durchführung dieses Abkommens vorzuschlagen 
und die Durchführung des Abkommens zu 
beobachten, wird eine Österreichisch-Bulgarische 
Gemischte Kommission für Wissenschaft und 
Technik gebildet. 

(2) Die Gemischte Kommission tritt in der 
Regel alljährlich abwechselnd in Bulgarien und 
in Österreich, und zwar spätestens innerhalb 
von drei Monaten, gerechnet von dem Tag, 
an dem eine der Parteien den diesbezüglichen 
Wunsch äußert, zusammen. 

qJleu 6 

BC.HKa AOrOBap.Hm;a CTpaHa OCHrypHBa Ha 

CBOH 'TepHTOpn.H B paMKHTe Ha C'bm;ecTBYllaIIVITe 

HapeAoH CUOKOHHa paooTa 3a )J;eJIeraTHTe Ha 

)J;PyraTa C1'paHa, HsnpaTeHH B'b3 OCHOBa Ha 

Ta3H CuoroAoa. 

(beB 7 

(1) Oopa3YBaHa e CMeceHa aBCTpO-O'bJIrapCKa 

IWMUCHH sa HaYKa U TeXHHKa, KOHTO Aa npe)J;JIara 

u;eJIcc'bOOpaSllU MCPKU, BKJIIO'lUTeJIHO IwpaooT­

BanCTO Ha paOOTHII nporpaMU 3a U3n'bJIHCHUCTO 

Ha Ta3U CIlorO)J;oa U )J;a CJIe)J;H U3Il'bJIHeHUeTO 

Ha caMaTa Cnoro)J;oa. 

(2) CMeceHaTa KOMHCUH m;e ce c'bonpa no 

npaBHJIO BC.HKa rOAlIHa nOCJIe)J;OBaTeJIHO B 

ABCTpH.H H B B'bJIrapHH H HaH-K'bCHO B TpHMeCC'leH 

CPOK OT )J;CHH, B KOHTO e)J;Ha 01' CTpaHHTC HspasH 

meJIaHHe sa TOBa. 
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(3) Die Mitglieder der Gemischten Kommis­
sion werden jeweils dem anderen Vertragspartner 
auf diplomatischem Wege notifiziert. ~ 

(4)Qen Sitzungen der Gemischten Kommission 
können auf Einladung auch Expertt;.n beiwohnen; 

Artikel 8 

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. 
Es tritt sechzig Tage nach dem Austausch der 
Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Artikel 9 

Dieses Abkommen wird für die Dauer von 
fünf Jahren abgeschlossen. Soferne es nicht 
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündi­
gungsfrist schriftlich auf diplomatischem Wege 
von einer der Vertragschließenden Parteien 
gekündigt wird, verlängert es sich stillschweigend 
jeweils um weitere fUnf Jahre. 

Geschehen zu Wien, am 17. April 1969, 
in zweifacher Urschrift in deutscher und bulga­
rischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicher­
maßen verbindlich ist. 

Für' die Republik Österreich: 

piffl·Percevic 

Für die Volksrepublik Bulgarien: 

Avramov 

(3) TIJIeHOBeTe Ha CMeceHaTa KOMßClUI m;e 

O'b;IJ;ai' C'bOOm;aBaHII Ha ;IJ;pyraTa;IJ;OrOBapJIm;a 
cTpaHa "no·JtHIIJi'oMa~t1eCRH ri~T: ".. . ',." 
.. ( 4) Ha ~aCe;IJ;~HlIJI;~Ha" CMeceHa1a .KOMII~H~ 

MOraT. p,a,öe IIoKaHB31T IJ. eKCrrepm, •. 

qjmH 8 

. TaslI 'CIIoroAo~ IIO;IJ;JIellilI Ha paml{llIKaU;IIJI. 

TJI BJIIISa B CIIJIa 60 ;IJ;HII CJIe;IJ; paSMJIHaTa Ha 

paTIII{lIIKaD;lIOHHIITe ;IJ;OKYMeHTII. 

qJIeH 9 

HacToJIm;aTa CIIOrO;IJ;oa ce CKJIIO'IBa sa· CPOK 

OT IIeT rO;IJ;IIHlI. ARo e;IJ;Ha OT ;IJ;OrOBapJIm;HTe 
CTpaHII He JI IIpeKpaTII IIO ;IJ;IIIIJIOMaTWleCKII 

II'bT, KaTO CIIaSlI TpIDrIeCe'IHIIJI CPOK sa HellHOTO 

IIpeKpaTJIBaHe, TJI aBTOMaTlI'IeCItlI ce y;IJ;'bJIlliaBa 

sa HOBlI IICT rO;IJ;lIHII. 

CMTaBeHO B'bB BlIeHa Ha 17. aIIplIJI 1969, 
B ;IJ;Ba 0plIrlIHaJIa Ha HeMCKlI II O'btirapcKlI eSlIK, 

KaTO IIplI T.OBa BceKlI TeKCT e e;IJ;HaKBO BaJIlI;IJ;eH. 

Ba penyOJIlIKa ABCTPlIJI: 

IlHl)l{lJI -lleplJeBlI'I 

Ba Hapo;IJ;HapeIJyoJIIIKa B'bJIraplIH: 

. ABpaMoB 

Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeiner Teil 

Neben den traditionellen Kulturabkommen 
gewannen im letzten Jahrzehnt international die 
Verträge über wissenschaftlich-technische Zu­
sammenarbeit immer stärker an Bedeutung. 
Diese Tatsache gründet sich vor allem darauf, 
daß infolge der zunehmenden Kostenintensität 
der wissenschaftlichen Forschung und der wach­
senden Komplexität der Forschungsbereiche eine 
internationale Arbeitsteilung in steigendem Maße 
wünschenswert und eine zwischenstaatliche Ko­
operation in immer mehr Bereichen erforderlich 
geworden ist. Die angestrebte optimale Nutzung 
der für die Forschung bereitstellbaren Mittel 
soll der Wissenschaft und Technik beider Ver-

. tragspartner dienen.. Darüber hinaus erscheinen 
bilaterale Vereinbarungen auf diesem Sektor 
auch im Hinblick auf die immer stärker werdende 
Verflechtung der Grundlagen- und angewandten 
Forschung nützlich. 

Gerade für Österreich, welches seine Mittel 
für Wissenschaft und Forschung besonders 
gezielt einsetzen muß, erscheint es angezeigt, 
der internationalen Entwicklung Rechnung zu 
tragen und von dieser in den zwischenstaatlichen 
Beziehungen immer häufiger verwendeten Ver­
tragsform Gebrauch zu machen. 

Die Verhandlungen zum Abschluß des vor­
liegenden Abkommens fanden auf bulgarische 
Anregung und nach Austausch entsprechender 
Vertragsentwürfe im Feber 1969 in Wien statt 
und wurden mit der Paraphierung des Ver­
tragstextes abgeschlossen. Am 17. April 1969 
erfolgte anläßlich des Staatsbesuches desbulga­
rischen Ministerpräsidenten in Wien die Unter­
zeichnung des Abkommens . 

Artikel 3 des Vertrages sieht die Vergabe von 
Stipendien vor. Da für diese Verwaltungs tätig­
keit keine ausreichende gesetzliche Grundlage 
vorhanden ist, kommt diese;m Artikel gesetzes-
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ergänzende Wirkung zu. Dasselbe gilt für die 
übrigen Vertragsbestimmungen, soweit sie Anlaß 
rür finanzielle Aufwendungen des Bundes sein 
können. Das vorliegende Abkommen stellt 
daher einen gesetzesergänzenden Staatsvertfag 
dar und bedarf der Genehmigung durch den 
Nationalrat gemäß Artikel 50 Absatz 1 Bundes­
Verfassungsgesetz. Ein Beschluß des National­
rates nach Artikel 50 Absatz 2 Bundes-Ver­
fassungs gesetz über die Erfüllung des Staats­
vertrages durch Erlassung von Gesetzen ist 
nicht erforderlich. 

Zur Finanzierung der Vollziehung dieses 
Abkommens ist österreichischerseits im laufenden 
Budget jahr ein Betrag von öS 120.000'- vor­
gesehen, der beim Bundesministerium für Wis­
senschaft und Forschung unter Ansatz 1/14108 
Post Nr. 7274 "Verpflichtung aus internationalen 
wissenschaftlich-technischen Abkommen" ver­
anschlagt ist. 

Das Abkommen wurde in deutscher und bul­
garischer Sprache verfaßt, wobei jeder Text 
gleichermaßen authentisch ist. 

Besonderer Teil 

In Artikel 1 verpflichten sich die Vertrags­
partner, ihre wissenschaftlichen und technischen 
Beziehungen unter Berücksichtigung der Er­
fahrungen der Wissenschafter und sonstigen 
Fachleute zu intensivieren. 

In Artikel 2 werden die Maßnahmen fest­
gelegt, die zur Verwirklichung der in Artikel 1 
vereinbarten Zusammenarbeit ergriffen werden 
sollen. Die wissenschaftliche und technische 
Zusammenarbeit soll insbesondere durch den 
Austausch von Dokumentationsmaterial, gegen­
seitige Besuchs- und Studienreisen von Wissen­
schaftern und sonstigen Fachleuten, die Ver­
anstaltung von Lehrkursen, Konferenzen und 
Kolloquien, die gemeinsame Herstellung und 
den Austausch von nichtkommerziellen Filmen, 
die Veranstaltung von nichtkommerziellen Aus­
stellungen und Vorführungen sowie durch eine 
Kooperation auf dem Gebiete der Grundlagen­
forschung im Hinblick auf eine spätere indu­
strielle Auswertung gefördert werden. 

Artikel 3 enthält die Verpflichtung der Ver­
tragsparteien zur wechselseitigen Vergabe von 

Stipendien zum Studium an Hochschulen sowie 
Praktikantenstipendien zum Studium an For­
schungsinstituten. 

Gemäß Artikel 4 sollen die im Zuge der 
Durchführung des Abkommens entstehenden 
direkten Kontakte sowie der Abschluß von 
Sondervereinbarungen zwischen wissenschaft­
lichen und technischen Institutionen beider 
Länder, wie zum Beispiel den Hochschulen 
und anderen Forschungsanstalten, und zwischen 
sonstigen Fachinstitutionen, wie zum Beispiel 
den Akademien der Wissenschaften, gefördert 
werden. 

In Artikel 5 wird eine gegenseitige Verwen­
dungszusage bezüglich der Verbreitung von 
wissenschaftlichen und technischen Publikationen 
des Vertragspartners ausgesprochen. 

In Artikel 6 verpflichten sich die Vertrags­
partner, den Delegierten der jeweils anderen 
Partei auf dem eigenen Staatsgebiet dieunge­
störte Ausübung der in diesem Abkommen 
vorgesehenen wissenschaftlichen Tätigkeit im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des 
Gastlandes zu ermöglichen. 

Nach Artikel 7 soll eine Österreichisch­
Bulgarische Gemischte Kommission fur Wissen­
schaft und Technik gebildet werden .. Ihre Auf­
gabe wird es sein, geeignete Maßnahmen, wie 
zum Beispiel die Ausarbeitung von Arbeits­
programmen, zur Durchführung dieses Abkom­
mens vorzuschlagen sowie die Durchfuhrung 
des Abkommens zu beobachten. Die Kommis­
sion, deren Mitglieder dem jeweils anderen 
Vertragspartner auf diplomatischem Wege zu 
notifizieren sein werden, soll in der Regel all­
jährlich, und zwar abwechselnd in Bulgarien 
und in Österreich, zusammentreten. Auf Ein­
ladung können den Sitzungen der Gemischten 
Kommission auch Experten beiwohnen. 

Artikel 8 enthält die Ratifikationsklausel 
und bestimmt den Zeitpunkt, in dem das Ab­
kommen in Kraft treten soll. 

Gemäß Artikel 9 wird das Abkommen für 
die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen. 
Es kann jedoch unter Einhaltung einer drei­
monatigen Kündigungsfrist von jeder der Ver­
tragschließenden Parteien gekündigt werden. 
Wird von der Kündigung kein Gebrauch ge­
macht, gilt das Abkommen stillschweigend als 
jeweils um weitere fünf Jahre verlängert. 
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